
 
Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 337/2011/HO/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 07.06.2011 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm 23.06.2011 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 30.06.2011 öffentlich 

 
Prüfung der Jahresrechnung 2010 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Holm 
 
Sachverhalt: 
s. Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2010 v. 08.06.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 Der Finanzausschuss empfiehlt, 
 
die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010, die im 
Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 4.436,449,41 € 
und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
1.884.490,10 € abschließt, fest. 
 
 
 
_________________ 
Neumann, Jens 
 
 
 
Anlagen: Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
                 Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 08.06.2011 
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Prüfung der Jahresrechnung 2010 durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss der Gemeinde Holm am 08.06.2011

Lfd. Haushalts- Datum Bemerkungen
Nr. stelle der

Anweisung
1 13000.500000 01.06.2010 Für die Überprüfung der Lichtschranke an den Sektionaltoren der 

Feuerwache wurde ein Servicemonteur aus dem Raum Schleswig 
beauftragt. Die Arbeitszeit vor Ort hat nur 0,75 Std. betragen. Inklusive 
der An- und Abfahrt sowie der Fahrtkilometer sind Kosten in Höhe von 
509,63 € entstanden. Es wird angeregt, zukünftig eine Fachfirma aus der 
Umgebung zu beauftragen, um die Fahrtkosten zu mindern.

2 13000.500000 09.06.2010 Für die Feuerwache liegen 3 Rechnungen einer Firma mit gleichem 
Datum und Wartungszeitraum vor. Es handelt sich um Wartungsarbeiten 
für Sanitär (327,25 €), Lüftung (416,50 €) sowie Heizung (238 €). 
Etwaige Stundennachweise sind nicht vorhanden und es wird lediglich 
auf den Wartungsvertrag verwiesen. 

3 13000.562000 diverse Rg. Bei der Haushaltsstelle "Aus- und Fortbildung/Feuerwehr" sind 
monatlicheTrainingsstunden "Fit For Fire" mit 15,- €/Std. abgerechnet. 
Was verbirgt sich dahinter?  

4 73000.110000 13.04.2010 Es wird angeregt, die Höhe der Marktstandsgebühren zu überprüfen und 
ggf. anzupassen.

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:

Im Rahmen der nächsten Sitzung der gemeindlichen Gremien wird eine Beratung über die Höhe der 
Marktstandgebühren erfolgen.

Antwort der Verwaltung:

Antwort der Verwaltung:

Sofern die Gewährleistungszeit abgelaufen und kein Garantiefall erkennbar ist, wird zukünftig darauf 
geachtet, dass eine Fachfirma aus der näheren Umgebung beauftragt wird. 

Da durch den Servicemonteur kein Fehler an der Lichtschranke festgestellt werden konnte, lag kein 
Garantiefall vor, so dass die Kosten der Anfahrt und Überprüfung in Rechnung gestellt wurden.

Es ist ein Defekt an der Lichtschranke der Sektionaltore der Feuerwache gemeldet worden. Da die 
Gewährleistungszeit noch nicht abgelaufen war, wurde ein Gantiefall angenommen. Es wurde die Firma 
beauftragt, durch die der Einbau der Sektionaltore erfolgte.

Zur Aufrechterhaltung vorn Gewährleistungsansprüchen wurde mit der beim Bauvorhaben 
beauftragten Firma für die Gewerke Sanitär, Lüftung und Heizung jeweils ein Wartungsvertrag 
abgeschlossen. Dabei wurde für die Wartungsarbeiten eine Jahrespauschale vereinbart, so dass eine 
Einzelabrechnung der Stunden entfällt. Die Wartungsarbeiten wurden ausgeführt und unter Hinweis auf 
die Wartungsverträge einzelnd korrekt in Rechnung gestellt.

"Fit For Fire" ist ein von der Feuerwehrunfallkasse empfohlenes fachlich angeleitetes wöchentliches 
Trainingsprogramm für alle aktiven Mitglieder der Feuerwehr, das jeden Donnerstag um 20 Uhr in der 
Turnhalle stattfindet. Die Teilnehmerzahl schwankt zwischen 5 und 15 Personen. "Fit For Fire" dient 
dazu, die körperliche Fitness der Einsatzkräfte (z.B. Atemschutzgeräteträger) zu verbessern und Unfälle
zu vermeiden. 



Lfd. Haushalts- Datum Bemerkungen

Nr. stelle der
Anweisung

5 02000.655000 diverse Rg. Es wird festgestellt, dass im Rahmen des gerichtlichen Streitverfahrens 
zum Einheimischenmodell in den Jahren 2008 bis 2010 rd. 29.655 € an 
Kosten für Rechtsanwalt, Gutachten und Gericht entstanden sind. Der 
Streitwert belief sich auf rd. 33.740 €. Das Gerichtsverfahren ist zu 
Ungunsten der Gemeinde ausgefallen, so dass die Gemeinde die 
Verfahrenskosten zu tragen hatte.

6 88000.500000 15.07.2010 Für den Einbau eines neuen Kühlschranks sind 2 Monteurstunden mit 
Fahr- und Rüstzeit berechnet worden. Die Kosten einschließlich 
Neugerät beliefen sich auf 547,52 €. Der zusätzliche Monteuraufwand 
wird für hoch empfunden, da andere Firmen bei Neugeräten die 
Lieferung und den Anschluss günstiger anbieten.   

Moorrege, den 09.06.2011

Antwort der Verwaltung:

Das Gerichtsverfahren ist entgegen den ursprünglichen Erwartungen und Erfolgsaussichten zu 
Ungunsten der Gemeinde ausgefallen. Nach mehrfachen intensiven Beratungen in den gemeindlichen 
Gremien ist das Gerichtsverfahren insbesondere erfolgt, um eine Grundsatzentscheidung zum 
sogenannten "Einheimischenmodell" und damit Klarheit und Rechtssicherheit für künftige 
Vertragsregelungen zu erhalten. 

Antwort der Verwaltung:

Die Rechnung beinhaltet auch die Monteurstunden für die Überprüfung des Altgerätes. Die 
Erforderlichkeit eines Neugerätes wurde dabei festgestellt und anschließend ein neuer Kühlschrank 
geliefert und eingebaut. Die Lieferung und Montage war in diesem Fall nicht im Gerätepreis enthalten. 





 
Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 326/2011/HO/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.04.2011 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/461-5710 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm 23.06.2011 öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 30.06.2011 öffentlich 

 
Jahresrechnung 2010 Kindergarten Arche Noah 
 
Sachverhalt: 
 
Der evangelische Kindergarten Arche Noah hat die Jahresrechnung 2010 vorgelegt 
(Anlage). Gesamteinnahmen in Höhe von 223.608,51 Euro stehen Gesamtausgaben 
in Höhe von 220.764,59 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 
2.843,92 Euro ergibt. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jah-
resrechnung am 20.04.2011 stichprobenartig überprüft und keine Beanstandungen 
festgestellt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Kindergarten Arche Noah hat eine ausgeglichene Jahresrechnung vorgelegt. 
Geringfügige Mehrausgaben bei den Personalkosten, dem Geschäftsaufwand, den 
Verwaltungskosten und den Bewirtschaftungskosten konnten durch Minderausgaben 
und Mehreinnahmen, insbesondere bei den Elternbeiträgen und dem Landeszu-
schuss, gedeckt werden. 
 
Der durchzubuchende Mietwert betrug 17.041 Euro. Grundstücks- und Gebäudeun-
terhaltungsmaßnahmen in Höhe von 2.634,99 Euro wurden aus dem Haushalt der 
Gemeinde finanziert. 
 
 
 
Finanzierung: 
  
Der Überschuss in Höhe von 2.843,92  Euro wird mit der zweiten Rate des Zuschus-
ses für 2011 verrechnet. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrech-
nung 2010 des evangelischen Kindergartens Arche Noah anzuerkennen. Der Über-
schuss in Höhe von 2.843,92 Euro wird mit der zweiten Rate des Zuschusses für 
2011 verrechnet. 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
   (Rißler) 
 
 
Anlagen:  
 
Jahresrechnung 2010 Kindergarten Arche Noah 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 327/2011/HO/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.04.2011 
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/461.5711 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Holm 23.06.2011 nicht öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 30.06.2011 öffentlich 

 
Jahresrechnung 2010 DRK Kindergarten Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg  hat die Jahresrechnung für 2010 für die DRK-
Kindertagesstätte Holm vorgelegt (Anlage).  
 
Gesamteinnahmen in Höhe von 473.323,72 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe 
von 471.055,30 Euro gegenüber, so dass sich ein Defizit in Höhe von 2.268,42 Euro 
ergibt. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jahresrechnung am  
30.03.2011 stichprobenartig überprüft und keine Beanstandungen festgestellt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Laut Artikel 4 des II. Nachtrag des Vertrages zwischen dem DRK und der Gemeinde 
Holm soll vor der letzten Abschlagszahlung geklärt werden, ob eine Zahlung in voller 
Höhe erforderlich ist. Im vergangenen Jahr war abzusehen, dass die 4. Rate nicht 
voll benötigt werden würde. Auf eine Auszahlung wurde verzichtet. Der Zuschussbe-
darf betrug daher für das Jahr 2010 lediglich 145.705,92 Euro statt 191.250,00 Euro.  
 
Mehreinahmen in Höhe von rund 12.000 Euro konnten gegenüber dem Haushalts-
voranschlag  bei den Elternbeiträgen erzielt werden. Das Land hat einen höheren 
Personalkostenzuschuss gezahlt, dadurch kam es zu Mehreinnahmen von 16.300 
Euro. Weitere Mehreinnahmen konnten bei dem Betriebskostenzuschuss des Krei-
ses und  dem Kostenausgleich verbucht werden. Minderausgaben sind bei den Per-
sonalausgaben zu verzeichnen.   
 
Das von der Gemeinde Holm gezahlte Wohngeld für die Kindertageseinrichtung für 
das Jahr 2010 betrug 22.980,23 Euro und wurde in der Jahresrechnung des DRK-
Kindergartens als Durchbuchung dargestellt. Es beinhaltet u.a. die Kosten für die 
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Heizung, anteiligen Strom, Wasser, Müll, Versicherung, Garten- und Winterdienst, 
Abwasser, Hausmeister und Gebäudeunterhaltung.  
 
 
 
Finanzierung: 
  
Das Defizit in Höhe von 2.268,42 Euro wurde zwischenzeitlich an das DRK überwie-
sen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrech-
nung 2010 der DRK-Kindertagesstätte Holm anzuerkennen. Das Defizit in Höhe von 
2.268,42  Euro wurde bereits ausgezahlt.  
  
 
 
 
___________________ 
    (Rißler) 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2010  
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 331/2011/HO/BV
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 17.05.2011 
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ: 7/659.0425 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Holm 16.06.2011 öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 30.06.2011 öffentlich 

 
Neufassung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
 
Sachverhalt: 
 
 
Die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde stammt aus dem Jahr 1994. Hinzu 
kommen Unklarheiten bei der Schneeräumpflicht, die in den vorangegangenen Win-
tern auftraten. Dies macht eine Aktualisierung der Satzung erforderlich. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Amtsverwaltung hat sich bei ihrem Entwurf der Neufassung (Anlage 1) an einem 
landesweiten Satzungsmuster orientiert. 
 
Die Verwaltung regt an, der Satzung als Anlage ein Straßenverzeichnis beizufügen 
(Anlage 2). Das Verzeichnis enthält jede Straße innerhalb der Gemeinde. Anhand 
der Zuordnung des Verzeichnisses zu § 2 ergibt sich für jeden Reinigungspflichtigen, 
welche Straßenteile von ihm zu säubern sind. Die Satzung wird auf diese Weise ein-
deutiger gestaltet.  
 
Die weiteren Änderungen ergeben sich aus der beigefügten Synopse (Anlage 3), die 
die alte Fassung der Satzung den vorgeschlagenen Änderungen gegenüberstellt. 
 
Insgesamt sollen die Änderungen erreichen, dass den Reinigungspflichtigen einer-
seits ihre Aufgaben deutlicher gemacht werden. Anderseits verspricht die vorgelegte 
Änderung insbesondere bei Schnee und Glätte eine einfachere Handhabe bei Ver-
stößen. 
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Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen sind nicht ersichtlich. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Bauausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt die Neufassung 
der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen. 
 
 
 
___________________ 
Bürgermeister Rißler 
 
 
 
Anlagen:  
 
Anlage 1: Entwurf der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
Anlage 2: Straßenverzeichnis 
Anlage 3: Synopse 
 
 
 



Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
in der Gemeinde Holm (Straßenreinigungssatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 4, 17 und 18 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und des 
§ 45 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein wird nach 
Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom       folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Reinigungspflicht 

 
(1) Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 

Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen 
Ortslagen, bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb der 
Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigungspflicht nicht 
nach § 2 anderen übertragen wird. 

(2) Die Reinigungspflicht der Gemeinde umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der 
Gehwege sowie in den verkehrsberuhigten Bereichen der Mischverkehrsflächen. 
Die Fahrbahnen beinhalten auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die 
Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege. Gehwege sind diejenigen Teile der 
Straße, deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen ist oder aber geboten ist. 
Die gemeinsamen Rad- und Gehwege laut § 41 Absatz 2 
Straßenverkehrsordnung gelten als Gehwege. 

(3) Die Reinigung umfasst auch den Winterdienst. Der Winterdienst beinhaltet das 
Schneeräumen auf den Fahrbahnen, Gehwegen und Mischverkehrsflächen sowie 
bei Schnee- und Eisglätte das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege, 
Mischverkehrsflächen und der besonders gefährlichen Stellen auf den 
Fahrbahnen, bei denen die Gefahr auch bei Anwendung der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar ist. 

 
 
 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke den 

Eigentümern für die im Verzeichnis aufgeführten Straßen (Anlage) auferlegt. 
 
Die Reinigungspflicht für Anlieger der Straßen der Reinigungsklasse 1 umfasst 
die nachstehenden Nummern 1 – 12. 
 

(2) Die Reinigungspflicht für Anlieger der Straßen der Reinigungsklasse 2 umfasst 
lediglich die nachstehenden Nummern 4 – 12. 

 
1. Fahrbahnen und Mischverkehrsflächen, 
2. Rinnsteine, 
3. Bordsteine, 
4. Gehwege, 

- 1 - 
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5. Wohnwege, 
6. begehbare Seitenstreifen (befestigt und unbefestigt), 
7. die als Kfz-Parkplatz gekennzeichneten Flächen, 
8. Grünflächen zwischen Grundstück und Gehweg sowie Grünflächen 

zwischen Gehweg und Fahrbahn, 
9. Gräben, 
10. Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen, 
11. Hydranten und Hydrantenschilder, sowie 
12. Straßeneinläufe. 
 

Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig, 
erstreckt sich die jeweilige Reinigungspflicht bis zur Straßenmitte. 
 

(2) Anstelle des Grundstückseigentümers trifft die Reinigungspflicht 
 

1. den Erbbauberechtigten, 
2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt, 
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur 

Nutzung überlassen ist. 
 

(3) Wer zur persönlichen Erfüllung einer ihm oder ihr obliegenden Reinigungspflicht 
nicht in der Lage ist, hat eine geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 
Der oder die Reinigungspflichtige bleibt gleichwohl für die Erfüllung der 
Reinigungspflicht verantwortlich. 

 
(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung 

gegenüber der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner 
Stelle übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung 
nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange 
wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 

 
 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Absatz 1 genannten 

Straßenteile einschließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs sowie 
Laub. Wildwachsende Kräuter sind zudem von den Straßenteilen zu entfernen. 

 
(2) Fahrbahnen und Gehwege sind nach Bedarf, jedoch mindestens zu jedem ersten 

Sonnabend im Monat, zu säubern. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die 
Hydranten sind sauber zu halten. Hydrantenschilder sind bei Bedarf 
freizuschneiden. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Bei frostfreier 
Witterung ist mit leichter Bewässerung der Staubentwicklung vorzubeugen. 
Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich 
zu entfernen. 

 
(3) Die Geh- und Wohnwege sind in einer Breite von mindestens 1,00 m von Schnee 

und Eis freizuhalten. In den Mischverkehrsflächen der verkehrsberuhigten 
Bereiche ist beim Winterdienst von den Anliegern ein Streifen von mindestens 
1,00 m Breite, gemessen von der jeweiligen gemeinsamen Grenze zwischen den 
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anliegenden Grundstücken und der öffentlichen Verkehrsfläche, zu räumen und 
zu streuen. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Fußgängerüberwege und die 
besonders gefährlichen Stellen auf den von den Grundstückseigentümern zu 
reinigenden Flächen zu streuen, hierbei sind abstumpfende Mittel einzusetzen. 

 
(4) Auf Geh- und Wohnwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die 

Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich 
unterbleibt; ihre Verwendung ist nur dann angebracht, wenn 

 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen) durch den 

Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine Verbesserung der Situation zu 
erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, z.B. an Rampen, durch 
den Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine Verbesserung der Situation zu 
erzielen ist. 

 
Bei der Verwendung von Salzen ist darauf zu achten, dass lediglich das 
unbedingt erforderliche Maß eingehalten wird. Baumscheiben und begrünte 
Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materialien bestreut, 
salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen 
nicht abgelagert werden. 

 
Gleiches gilt für Straßen oder Straßenabschnitte, in denen ein besonderer 
Gehweg nicht ausgewiesen ist, sowie für verkehrsberuhigte Bereiche. 
 

(5) Gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung 
des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr 
gefallener Schnee bzw. entstandene Glätte ist bis 7.00 Uhr des Folgetages zu 
beseitigen. Ist der Folgetag ein Sonn- oder Feiertag, hat die Beseitigung bis 8.00 
Uhr zu erfolgen. 

 
(6) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die 

Gehwege sowie die Flächen vor und in den Fahrgastunterständen so von Schnee 
freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang 
zum Verkehrsmittel gewährleistet ist. 

 
(7) Schnee und Eis sind auf dem nicht an die Fahrbahn grenzenden Teil des 

Gehweges – also zu den Grundstücken hin – unter Berücksichtigung der 
Zuwegung zu den Hauseingängen zu lagern. Die Lagerung muss die 
Passierbarkeit des 1 m breiten geräumten Wegteils erlauben. Die Einläufe in 
Entwässerungsanlagen, die Hydranten und die Hydrantenschilder sind von Eis 
und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den 
Gehweg oder die Fahrbahn geschafft werden. 

 
 

§ 4 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Die Grundstücke sind grundsätzlich nach den steuerrechtlichen Bestimmungen zu 

bewerten. 
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(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen 
Graben, eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise 
vom Gehweg oder von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der Vorder-, 
der Rück- oder mindestens einer Seitenfront an einer Straße oder einem 
Wohnweg liegt. Satz 1 gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und 
Grundstück nach § 2 Straßen und Wegegesetz weder dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet noch Bestandteil der Straße ist. 

 
 

§ 5 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die 

Verunreinigung gemäß § 46 Straßen- und Wegegesetz ohne Aufforderung und 
ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung 
des Reinigungspflichtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies 
zumutbar ist. 

 
(2) Eine über das übliche Maß hinausgehende Verschmutzung liegt insbesondere bei 

Ausscheidungen von Hunden, Pferden und anderen Tieren vor. Eine 
Verunreinigung durch Hundekot, Pferdeäpfel o. ä. ist unmittelbar nach dem 
Absetzen von Der- oder Demjenigen zu beseitigen, die oder der das Tier ausführt. 
Ist nicht feststellbar, wer das Tier führt oder geführt hat, trifft diese Pflicht die 
Halterin oder den Halter. Die Gemeinde kann die Verunreinigung auf Kosten der 
Halterin oder des Halters bzw. der sonstigen Verursacherin oder des sonstigen 
Verursachers beseitigen. 

 
 

§ 6 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 Straßen- und Wegegesetz. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. der Reinigungspflicht nach §§ 2 oder 5 dieser Satzung nicht nachkommt, 
oder 

2. gegen ein Ge- oder Verbot des § 3 dieser Satzung verstößt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann laut § 56 Absatz 2 Straßen- und Wegegesetz mit 
einer Geldbuße bis zu 511 Euro geahndet werden.  

 
 

§ 7 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung ist die Gemeinde berechtigt, die 

erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten zu erheben, zu 
speichern, zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

 
Sie ist insbesondere zur Erhebung und Verarbeitung folgender Daten berechtigt: 
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a) Daten über die Eigentumsverhältnisse, dinglichen Rechtsverhältnisse und 
sonstigen Grundstücksverhältnisse aus Grundsteuer- und Grundbuchakten 
sowie aus dem Liegenschaftsbuch des Katasteramtes, 

b) Daten, die ihr im Zusammenhang mit gesetzlichen, schuldrechtlichen oder 
dinglichen Vorkaufsrechten oder anderen Verwaltungsverfahren (z.B. 
Baugenehmigungsverfahren) bekannt geworden sind, 

c) Daten aus den Melderegistern, auch anderer Meldebehörden, hinsichtlich 
der Anschriften der Reinigungspflichtigen, sofern die Vorschriften des 
Landesmeldegesetzes nicht entgegenstehen, 

d) sonstige Daten aus Katasterunterlagen über die Grundstücksverhältnisse, 
insbesondere auch zur Abgrenzung öffentlicher und privater 
Grundstücksflächen, 

e) Daten, die aufgrund örtlicher Feststellungen erhoben wurden bzw. erhebbar 
sind. 

 
(2) Die Reinigungspflichtigen gemäß § 2 sind zur Mitwirkung bei der Erhebung der 

erforderlichen Daten verpflichtet. Die Reinigungspflichtigen haben insbesondere 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Unterlagen zum Nachweis zu 
erbringen. Für die Löschung der Daten finden die Vorschriften des 
Landesdatenschutzgesetzes Anwendung. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Holm vom 
05.04.1994 außer Kraft.  
 
 
 
Holm, den       
 
 

(S) 
 
 
Gemeinde Holm 
Der Bürgermeister 
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Straßenverzeichnis 
 

(Anlage zu § 2 Abs. 1 Satzung über die 
Reinigung der öffentlichen Straßen in der 

Gemeinde Holm) 
 

 
 
Reinigungsklasse 1 
 
 
lfd. 
Nr. 

Straße 

  
1. Achter de Möhl 
2. Alte Schmiede 
3. Am Felde 
4. Am Hang 
5. Am Kamp 
6. Am Meierhof 
7. Am Ohlenhof 
8. An de Masch 
9. Birkenweg 
10. Bredhornstraße 
11. Bredhornweg 
12. Buttermoorweg 
13. Deelenweg 
14. Eichengrund 
15. Eschenweg 
16. Eschtwiete 
17. Fasanenweg 
18. Friedhofsweg 
19. Hauenweg 
20. Haverkamp 
21. Heinrich-Eschenburg-Weg 
22. Hinterm Hof 
23. Holmer Bergweg 
24. Hörnstraße 
25. Im Ort 
26. Im Sande 
27. Im Wiesengrund 
28. Im Winkel 
29. In der Heide 
30. Kahlenkamp 
31. Königsberger Straße 
32. Kreuzweg 
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33. Lüdemannsweg 
34. Niederstraße 
35. Papentwiete 
36. Pinneberger Straße 
37. Rehnaer Straße 
38. Sauernbeeksweg 
39. Schmidt-Isserstedt-Weg 
40. Schulstraße 
41. Steenwischtwiete 
42. Steinberge 
43. Twiete 
44. Weidenstieg 
45. Wittmoorweg 
46. Wreedenschlag 
 
 
 
Reinigungsklasse 2 
 
 
lfd. 
Nr. 

Straße 

  
1. Hauptstraße 
2. Hetlinger Straße 
3. Lehmweg 
4. Uetersener Straße 
5. Wedeler Straße 
 



Neufassung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen 
in der Gemeinde Holm 

 
 
Die wichtigsten Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung der Straßenreinigungssatzung stellen sich wie folgt dar: 
 
 
Alte Fassung: 
 

 
Neue Fassung: 

§ 1 Reinigungspflicht 
 
(1) Alle öffentlichen Straßen (§§ 2 und 57 Straßen- und Wegege-

setzes, § 1 Bundesfernstraßengesetzes) innerhalb der ge-
schlossenen Ortslage (§ 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 des Straßen- 
und Wegegesetzes) sind zu reinigen. 

 
(2) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung folgender Stra-

ßenteile: 
a) Gehwege, 
b) die begehbaren Seitenstreifen, 
c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fuß-

gänger geboten ist, 
d) die Fußgängerstraßen und Wohnwege, 
e) die Rinnsteine 
f) die Gräben, 
g) die Grabenverrohrungen, die dem Grundstück dienen, 
h) die Hälfte von Fahrbahnen, auch in verkehrsberuhigten 

Bereichen mit Ausnahmen der Bundes- und Landes-
straßen, 

i) die als Kfz-Parkplatz gekennzeichneten Flächen, 
j) Grünfläche zwischen Grundstück und Gehweg und zwi-

§ 1 Reinigungspflicht 
 
(1) Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem öffentlichen 

Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche 
Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bun-
desstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen jedoch nur in-
nerhalb der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, so-
weit die Reinigungspflicht nicht nach § 2 anderen übertragen 
wird. 

 
(2) Die Reinigungspflicht der Gemeinde umfasst die Reinigung 

der Fahrbahnen, der Gehwege sowie in den verkehrsberuhig-
ten Bereichen der Mischverkehrsflächen. Die Fahrbahnen 
beinhalten auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, 
die Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege. Gehwege 
sind diejenigen Teile der Straße, deren Benutzung durch 
Fußgänger vorgesehen ist oder aber geboten ist. Die ge-
meinsamen Rad- und Gehwege laut § 41 Absatz 2 Straßen-
verkehrsordnung gelten als Gehwege. 

 
(3) Die Reinigung umfasst auch den Winterdienst. Der Winter-

dienst beinhaltet das Schneeräumen auf den Fahrbahnen, 
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schen Gehweg und Fahrbahn 
 

Gehwegen und Mischverkehrsflächen sowie bei Schnee- und 
Eisglätte das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege, 
Mischverkehrsflächen und der besonders gefährlichen Stellen 
auf den Fahrbahnen, bei denen die Gefahr auch bei Anwen-
dung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht oder nicht 
rechtzeitig erkennbar ist. 

 
Die Satzung stellt in § 1 klar, dass grundsätzlich die Gemeinde 
die Straßenreinigungspflicht inne hat. 
Anschließend fasst § 1 zusammen, welche Bereiche die Reini-
gungspflicht grundsätzlich umfasst. Hierzu trifft § 1 die Regelung, 
dass auch der Winterdienst von der Reinigungspflicht umfasst 
wird. 
 

§ 2 Auferlegung der Reinigungspflicht 
 
(1) Die Reinigungspflicht wird für die Straßenteile gemäß § 1 (2) 

dieser Satzung in der Frontlänge der anliegenden Grundstü-
cke den Eigentümern dieser Grundstücke auferlegt. 

 
(2) Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reini-

gungspflichtig, so reinigt jeder Anlieger die seinem Grund-
stück zugewandten Straßenteile. 

 
(3) Anstelle des Grundstückseigentümers trifft die Reinigungs-

pflicht 
 

1. den Erbbauberechtigten, 
2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grund-
stück selbst nutzt, 
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das 
ganze Wohngebäude zur Nutzung überlassen ist. 

§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht 
 
(1) Die Reinigungspflicht wird in der Frontlänge der anliegenden 

Grundstücke den Eigentümern für die im Verzeichnis aufge-
führten Straßen (Anlage) auferlegt. 
 
Die Reinigungspflicht für Anlieger der Straßen der Reini-
gungsklasse 1 umfasst die nachstehenden Nummern 1 – 12. 
 
Die Reinigungspflicht für Anlieger der Straßen der Reini-
gungsklasse 2 umfasst lediglich die nachstehenden Num-
mern 4 – 12. 

 
1. Fahrbahnen und Mischverkehrsflächen, 
2. Rinnsteine, 
3. Bordsteine, 
4. Gehwege, 
5. Wohnwege, 



 
(4) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht 

persönlich zu erfüllen, so hat er eine geeignete Person mit 
der Reinigung zu beauftragen. 

 

6. begehbare Seitenstreifen (befestigt und unbefestigt), 
7. die als Kfz-Parkplatz gekennzeichneten Flächen, 
8. Grünflächen zwischen Grundstück und Gehweg so-

wie Grünflächen zwischen Gehweg und Fahrbahn, 
9. Gräben, 
10. Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksan-

schluss dienen, 
11. Hydranten und Hydrantenschilder, sowie 
12. Straßeneinläufe. 
 

Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reini-
gungspflichtig, erstreckt sich die jeweilige Reinigungspflicht 
bis zur Straßenmitte. 
 

(2) Anstelle des Grundstückseigentümers trifft die Reinigungs-
pflicht 

 
1. den Erbbauberechtigten, 
2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grund-

stück selbst nutzt, 
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das gan-

ze Wohngebäude zur Nutzung überlassen ist. 
 
(3) Wer zur persönlichen Erfüllung einer ihm oder ihr obliegen-

den Reinigungspflicht nicht in der Lage ist, hat eine geeignete 
Person mit der Reinigung zu beauftragen. Der oder die Reini-
gungspflichtige bleibt gleichwohl für die Erfüllung der Reini-
gungspflicht verantwortlich. 

 
(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch 

schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde mit deren Zu-
stimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, 



wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewie-
sen wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur so-
lange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 

 
In § 2 der Satzung ist die Übertragung der Reinigungspflicht auf 
die Grundstückseigentümer geregelt. Durch die in § 1 vorange-
stellten grundsätzlichen Regelungen, rückt die in der derzeitigen 
Fassung der Satzung  in § 1 aufgezählte, zu reinigende Fläche, 
in § 2. Neu mit aufgenommen wird die Unterscheidung in ver-
schiedene Reinigungsklassen. 
 
 

§ 3 Art und Umfang der Reinigungspflicht 
 
(1) Die zu reinigenden Straßenteile nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a) 

– i) sind bei Bedarf – mindestens aber zu jedem ersten Sonn-
abend im Monat – zu säubern und mechanisch von Wildkräu-
tern zu befreien. Die Grünflächen nach § 1 Abs. 2 Buchstabe 
j) sind von Unrat zu säubern. Die Einläufe in Entwässerungs-
anlagen und die dem Feuerlöschwesen dienenden Wasser-
anschlüsse sind jederzeit sauber und von Schnee und Eis 
freizuhalten. Einer mit der Reinigung verbunden Staubent-
wicklung ist bei frostfreier Witterung durch Sprengen mit 
Wasser vorzubeugen. Im Übrigen richten sich die Art und der 
Umfang der Reinigungspflicht nach den örtlichen Erfordernis-
sen der öffentlichen Sicherheit. 

 
(2) Die Geh- und Radwege nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a) – d) 

dieser Satzung sind in einer für den Verkehr erforderlichen 
Breite von Schnee freizuhalten und bei Glätte zu streuen. Bei 
Eis- und Schneeglätte sind die Wege mit abstumpfenden 
Stoffen zu behandeln. Als abstumpfende Stoffe können ver-

§ 3 Art und Umfang der Reinigungspflicht 
 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Ab-

satz 1 genannten Straßenteile einschließlich der Beseitigung 
von Abfällen geringen Umfangs sowie Laub. Wildwachsende 
Kräuter sind zudem von den Straßenteilen zu entfernen. 

 
(2) Fahrbahnen und Gehwege sind nach Bedarf, jedoch mindes-

tens einmal im Monat, zu säubern. Die Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und die Hydranten sind sauber zu halten. Hyd-
rantenschilder sind bei Bedarf freizuschneiden. Belästigende 
Staubentwicklung ist zu vermeiden. Bei frostfreier Witterung 
ist mit leichter Bewässerung der Staubentwicklung vorzubeu-
gen. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der 
Säuberung unverzüglich zu entfernen. 

 
(3) Die Geh- und Wohnwege sind in einer Breite von mindestens 

1,00 m von Schnee freizuhalten. In den Mischverkehrsflächen 
der verkehrsberuhigten Bereiche ist beim Winterdienst von 
den Anliegern ein Streifen von mindestens 1,00 m Breite, 



wendet werden Sand, Feinschlacke, Granulat, Splitt oder 
gleichwertiges Material. Das Aufbringen von Asche oder von 
Streumitteln mit Tauwirkung, wie Streusalz oder andere ät-
zende Stoffe, ist grundsätzlich nicht erlaubt. Nur wenn Glatt-
eis in extremen Wettersituation, z.B. Eisregen, nicht beseitigt 
werden kann, ist der Einsatz von Streusalz zulässig. Es ist 
dabei auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 
Die Streupflicht erstreckt sich auf die Fußgängerüberwege 
und die besonders gefährlichen Fahrbahnstellen, bei denen 
die Gefahr auch bei Anwendung der im Verkehr erforderli-
chen Sorgfalt nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar ist. In der 
Zeit von 7.00 – 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene 
Glätte sind nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem 
Entstehen der Glätte unverzüglich zu beseitigen. Nach 20.00 
Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags 
bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.00 Uhr des Folgetages 
zu beseitigen. Auf den mit Sand, Kies oder Schlacke befestig-
ten Gehwegen ist nur Glätte zu beseitigen, jedoch müssen 
Schneemengen, die den Fußgängerverkehr behindern, unter 
Schonung der Oberflächen entfernt werden. 

 
(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schul-

busse müssen die Gehwege sowie die Flächen vor und in 
den Wartehäuschen so von Schnee freigehalten und bei Glät-
te bestreut werden, dass ein möglichst gefahrloser Zu- und 
Abgang zum Verkehrsmittel gewährleistet ist. 

 
(4) Schnee und Eis sind auf dem nicht an die Fahrbahn grenzen-

den Teil des Gehweges – also zu den Grundstücken hin – un-
ter Berücksichtigung der Zuwegung zu den Hauseingängen 
so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr hierdurch 
nicht mehr als vermeidbar gefährdet oder behindert wird. 

gemessen von der jeweiligen gemeinsamen Grenze zwischen 
den anliegenden Grundstücken und der öffentlichen Ver-
kehrsfläche, zu räumen und zu streuen. Bei Eis- und 
Schneeglätte sind die Fußgängerüberwege und die beson-
ders gefährlichen Stellen auf den von den Grundstückseigen-
tümern zu reinigenden Flächen zu streuen, hierbei sind ab-
stumpfende Mittel einzusetzen. 

 
(4) Auf Geh- und Wohnwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu 

streuen, wobei die Verwendung von Salz oder sonstigen auf-
tauenden Stoffen grundsätzlich unterbleibt; ihre Verwendung 
ist nur dann angebracht, wenn 

 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisre-

gen) durch den Einsatz von abstumpfenden Mitteln kei-
ne hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, z.B. 
an Rampen, durch den Einsatz von abstumpfenden Mit-
teln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist. 

 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz 
oder sonstigen auftauenden Materialien bestreut, salzhaltige 
oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf 
ihnen nicht abgelagert werden. 
 
Gleiches gilt für Straßen oder Straßenabschnitte, in denen ein 
besonderer Gehweg nicht ausgewiesen ist sowie für ver-
kehrsberuhigte Bereiche. 
 

(5) Gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich 
nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der 
Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee bzw. 



Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Geh-
weg oder die Fahrbahn geschafft werden. 

 
(5) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Stra-

ßenteile, deren Benutzung durch Fußgänger geboten ist. 
 
(6) Die nach § 46 Straßen- und Wegegesetz bestehende Ver-

pflichtung des Verursachers, außergewöhnliche Verunreini-
gungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den nach § 2 Ver-
pflichteten nicht von seiner Reinigungspflicht. 

entstandene Glätte ist bis 7.00 Uhr des Folgetages zu besei-
tigen. Ist der Folgetag ein Sonn- oder Feiertag, hat die Besei-
tigung bis 8.00 Uhr zu erfolgen. 

 
(6) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schul-

busse müssen die Gehwege sowie die Flächen vor und in 
den Fahrgastunterständen so von Schnee freigehalten und 
bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Ab-
gang zum Verkehrsmittel gewährleistet ist. 

 
(7) Schnee und Eis sind auf dem nicht an die Fahrbahn grenzen-

den Teil des Gehweges – also zu den Grundstücken hin – 
unter Berücksichtigung der Zuwegung zu den Hauseingän-
gen zu lagern. Die Lagerung muss die Passierbarkeit des 1 
m breiten geräumten Wegteils erlauben. Die Einläufe in Ent-
wässerungsanlagen, die Hydranten und die Hydrantenschil-
der sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis 
von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder die 
Fahrbahn geschafft werden. 

 
Der neue § 3 der Satzung regelt detailliert wie die Straßenreini-
gung und der Winterdienst zu erfolgen hat. Die Regelungen be-
züglich der vorgehaltenen Gehwegsbreite sind insbesondere 
nach dem letzten Winter spezifisiert worden. Es wird als sinnvoll 
erachtetet, die im Winter zu räumenden Flächen mit der Min-
destbreite von 1 m aufzunehmen, um hier Klarheit für die Reini-
gungspflichtigen zu schaffen. 
Die näheren Beschreibungen dienen zudem der Ordnungsbe-
hörde, um bei Missachtung der Reinigungspflicht einfacher ein-
greifen zu können und somit die Reinigung der Straße sicherzu-
stellen. 
 



§ 4 Grundstücksbegriff 
 
(1) Grundstücke im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf 

die Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Be-
wertungsgesetz bildet. 

 
(2) Anliegende Grundstücke sind alle an die Straße angrenzen-

den Grundstücke, die durch einen Graben, eine Böschung, 
einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom 
Gehweg oder von der Fahrbahn getrennt sind, gleich, ob es 
mit der Vorder-, der Rück- oder mindestens einer Seitenfront 
an einer Straße liegt. Dieses gilt jedoch dann nicht, wenn ein 
Geländestreifen zwischen Straße und Grundstück nicht dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet und selbständig nutzbar ist. 

 

§ 4 Grundstücksbegriff 
 
(1) Die Grundstücke sind grundsätzlich nach den steuerrechtli-

chen Bestimmungen zu bewerten. 
 
(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grund-

stück, das durch einen Graben, eine Böschung, einen Grün-
streifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg 
oder von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der Vor-
der-, der Rück- oder mindestens einer Seitenfront an einer 
Straße oder einem Wohnweg liegt. Satz 1 gilt nicht, wenn ein 
Geländestreifen zwischen Straße und Grundstück nach § 2 
Straßen und Wegegesetz weder dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet noch Bestandteil der Straße ist. 

§ 5 Straßenreinigungsgebühren 
 
Die Eigentümer oder die nach § 2 Abs. 3 zur Reinigung der Stra-
ßen Verpflichteten sind nach Maßgabe einer Gebührensatzung 
zu den entstehenden Straßenreinigungskosten heranzuziehen, 
soweit die Reinigungspflicht nicht nach § 2 übertragen wird. 
 

 
 
§ 5 kann künftig entfallen. Zurzeit werden keine Straßenreini-
gungsgebühren erhoben. 

§ 3 a Außergewöhnliche Verunreinigung 
 
(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus 

verunreinigt, hat die Verunreinigung gemäß § 46 Straßen- 
und Wegegesetz ohne Aufforderung und ohne schuldhafte 
Verzögerung zu beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung 
des Reinigungspflichtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, 
soweit ihm dies zumutbar ist. 

 

§ 5 Außergewöhnliche Verunreinigung 
 
(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus 

verunreinigt, hat die Verunreinigung gemäß § 46 Straßen- 
und Wegegesetz ohne Aufforderung und ohne schuldhafte 
Verzögerung zu beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung 
des Reinigungspflichtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, 
soweit ihm dies zumutbar ist. 

 



(2) Eine über das übliche Maß hinausgehende Verschmutzung 
liegt insbesondere bei Ausscheidungen von Hunden, Pferden 
und anderen Tieren vor. Eine Verunreinigung durch Hunde-
kot, Pferdeäpfel o. ä. ist unmittelbar nach dem Absetzen von 
Der- oder Demjenigen zu beseitigen, die oder der das Tier 
ausführt. Ist nicht feststellbar, wer das Tier führt oder geführt 
hat, trifft diese Pflicht die Halterin oder den Halter. Die Ge-
meinde kann die Verunreinigung auf Kosten der Halterin oder 
des Halters bzw. der sonstigen Verursacherin oder des sons-
tigen Verursachers beseitigen. 

 
(3) Die Ahndung eines Verstoßes gegen Abs. 1 oder 2 als Ord-

nungswidrigkeit erfolgt nach 3 56 Abs. 1 Nr. 9 Straßen- und 
Wegegesetz. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 511 Euro geahndet werden. 

 

(2) Eine über das übliche Maß hinausgehende Verschmutzung 
liegt insbesondere bei Ausscheidungen von Hunden, Pferden 
und anderen Tieren vor. Eine Verunreinigung durch Hunde-
kot, Pferdeäpfel o. ä. ist unmittelbar nach dem Absetzen von 
Der- oder Demjenigen zu beseitigen, die oder der das Tier 
ausführt. Ist nicht feststellbar, wer das Tier führt oder geführt 
hat, trifft diese Pflicht die Halterin oder den Halter. Die Ge-
meinde kann die Verunreinigung auf Kosten der Halterin oder 
des Halters bzw. der sonstigen Verursacherin oder des sons-
tigen Verursachers beseitigen. 

 
Absatz 3 ist in § 6 mit aufzunehmen. 
 

§ 6 Verletzung der Reinigungspflicht 
 
(1) Wird die Reinigungspflicht im Einzellfall durch die nach dieser 

Vorschrift zur Reinigung Verpflichteten nicht wahrgenommen, 
so wird ein Verfahren nach den Vorschriften des Landesver-
waltungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung auf Einhal-
tung des Gebotes eingeleitet. 

 
(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm durch diese Satzung 

auferlegte oder von ihm übernommene Reinigungspflicht  
nicht erfüllt, handelt ordnungswidrig gemäß § 56 Abs. 1 Zif-
fern 6 und 7 des Straßen- und Wegegesetzes. Diese Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden 
gemäß § 56 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes. 

 

§ 6 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 Straßen- 

und Wegegesetz. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

 
1. der Reinigungspflicht nach §§ 2 oder 5 dieser Satzung 

nicht nachkommt, oder 
2. gegen ein Ge- oder Verbot des § 3 dieser Satzung ver-

stößt. 
 

Die Ordnungswidrigkeit kann laut § 56 Absatz 2 Straßen- und 
Wegegesetz mit einer Geldbuße bis zu 511 Euro geahndet 
werden. 

 
 



§ 7 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Die Gemeinde ist berechtigt, im Rahmen der Überwachung 

der Reinigungspflicht (§§ 2 - 5) sowie der ihr nach dieser Sat-
zung obliegenden Aufgaben personen- und betriebsbezogene 
Daten, wie Grundstücksbezeichnungen, Grundbuchbezeich-
nungen, Eigentumsverhältnisse bzw. Verhältnisse dinglich 
Berechtigter im Sinne von § 2 Abs. 3 dieser Satzung und An-
schriften von Eigentümern und Reinigungspflichten gem. § 10 
Abs. 4 LDSG zu erheben und zu speichern. 

 
(2) Die entsprechenden Daten werden aus Unterlagen, wie Lie-

genschafts- und Grundbüchern, Liegenschaftskartei und 
Bauakten erhoben. 

 

§ 7 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung ist die Ge-

meinde berechtigt, die erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten zu erheben, zu speichern, zu ver-
wenden und weiter zu verarbeiten 
Sie ist insbesondere zur Erhebung und Verarbeitung folgen-
der Daten berechtigt: 
 

a) Daten über die Eigentumsverhältnisse, dinglichen 
Rechtsverhältnisse und sonstigen Grundstücksverhält-
nisse aus Grundsteuer- und Grundbuchakten sowie aus 
dem Liegenschaftsbuch des Katasteramtes, 

b) Daten, die ihr im Zusammenhang mit gesetzlichen, 
schuldrechtlichen oder dinglichen Vorkaufsrechten oder 
anderen Verwaltungsverfahren (z.B. Baugenehmigungs-
verfahren) bekannt geworden sind, 

c) Daten aus den Melderegistern, auch anderer Meldebe-
hörden, hinsichtlich der Anschriften der Reinigungs-
pflichtigen, sofern die Vorschriften des Landesmeldege-
setzes nicht entgegenstehen, 

d) sonstige Daten aus Katasterunterlagen über die Grund-
stücksverhältnisse, insbesondere auch zur Abgrenzung 
öffentlicher und privater Grundstücksflächen, 

e) Daten, die aufgrund örtlicher Feststellungen erhoben 
wurden bzw. erhebbar sind. 

 
(2) Die Reinigungspflichtigen gemäß § 2 sind zur Mitwirkung bei 

der Erhebung der erforderlichen Daten verpflichtet. Die Reini-
gungspflichtigen haben insbesondere die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen sowie Unterlagen zum Nachweis zu erbrin-
gen. Für die Löschung der Daten finden die Vorschriften des 



Landesdatenschutzgesetzes Anwendung. 
 
Die nähere Erläuterung dient den Reinigungspflichtigen als In-
formation, mit welcher Datenerhebung zu rechnen ist. Diese In-
formation trägt der zunehmenden Sensibilisierung der Bevölke-
rung im Bereich des Datenschutzes Rechnung.  
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